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Januar 2022 
 
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained 
 
Verschmelzung des Teilfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity mit dem Allianz 
Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained 
 
Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber, 
 
Sie halten in Ihrem Wertpapierdepot Anteile des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity 
Unconstrained. 
 
Warum erfolgt die Verschmelzung? 
 
Allianz Global Investors überprüft sein Anlageangebot fortlaufend, um sicherzustellen, dass es den sich 
verändernden Bedürfnissen der Kunden entspricht und ein klares und überzeugendes Wertversprechen 
bietet, das unsere beträchtlichen Ressourcen und Fähigkeiten optimal nutzt. Im Rahmen dieser Analyse 
wird die Verschmelzung die Produktpalette straffen, die Kosten für das Portfoliomanagement optimieren 
und den Kunden die Möglichkeit bieten, in einen gemäß der Strategie für Klima-Engagement verwalteten 
Teilfonds zu investieren. 
 
Der Verwaltungsrat der Allianz Global Investors Fund (die „Gesellschaft“) ist daher nach sorgfältiger 
Erwägung zu dem Schluss gekommen, dass es im besten Interesse der Anteilinhaber liegt, den Teilfonds 
Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Equity (der „untergehende Teilfonds“) der Gesellschaft wie 
in der nachstehenden Tabelle dargelegt mit dem Teilfonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Global 
Equity Unconstrained (der „aufnehmende Teilfonds“) zu verschmelzen: 
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Untergehender Teilfonds Aufnehmender Teilfonds 

Fonds und 
Anteilklassen 

Fonds – Teilfonds Anteilklasse ISIN / WKN Fonds – Teilfonds Anteilklasse ISIN / WKN 

Allianz Global Investors 
Fund – Allianz Global 
Equity 

AT (USD) 
LU0101244092 
/ 921893 

Allianz Global Investors 
Fund – Allianz Global 
Equity Unconstrained 

AT (USD) 
LU0342679015 
/ A0Q0U9 

IT (USD) 
LU1483493802 
/ A2AQUA 

IT (USD) 
LU1377962367 
/ A2AFPP 

WT (EUR) 
LU1017782662 
/ A1XB8M 

WT (EUR) 
LU1877639325 
/ A2N47W 

WT (H-EUR) 
LU1951921466 
/ A2PD91 

WT (H-EUR) 
LU1942584373 
/ A2PCCB 

Datum der 
Verschmelzung 

21. Februar 2022 

 
Auswirkungen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained 
 
Die Verschmelzung verursacht keine wesentlichen wirtschaftlichen Veränderungen für Anleger des 
aufnehmenden Teilfonds. Eine vollständige Liste der aktuell für den aufnehmenden Teilfonds verfügbaren 
Anteilklassen finden Sie unter https://regulatory.allianzgi.com. Das Risikoprofil und die Anlageziele bleiben 
unverändert. Ihnen werden in Verbindung mit der Verschmelzung keine zusätzlichen Kosten berechnet. 
 
Verfahren für die Verschmelzung 
 
Am Datum der Verschmelzung werden Anlegern im untergehenden Teilfonds Anteile des aufnehmenden 
Teilfonds gutgeschrieben. Dafür erhält der aufnehmende Teilfonds die Vermögenswerte und 
Verbindlichkeiten des untergehenden Teilfonds. Dementsprechend ergibt sich keine Änderung der 
Anlagestruktur des aufnehmenden Teilfonds. 
 
Die gesamte Verschmelzung wird von einem Wirtschaftsprüfer geprüft. Wir übermitteln Ihnen auf Anfrage 
kostenlos die vom Wirtschaftsprüfer genehmigten Verschmelzungsberichte. Wenn Sie nicht mit der 
geplanten Verschmelzung der Teilfonds einverstanden sind, können Sie Ihre Anteile am aufnehmenden 
Teilfonds auf die übliche Art und Weise kostenlos zurücknehmen lassen. 
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Gesetzlich vorgeschriebene Verkaufsunterlagen 
 
Exemplare der wesentlichen Anlegerinformationen und des Verkaufsprospekts sind bei Ihrem Berater 
erhältlich. Darüber hinaus sind sie auf Anfrage während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos am Sitz 
der Gesellschaft sowie bei der Verwaltungsgesellschaft und den Informationsstellen in allen Ländern, in 
denen die Teilfonds für den öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, zugänglich bzw. verfügbar. Diese 
Dokumente sind auch im Internet unter https://regulatory.allianzgi.com erhältlich. 
 
Für in der Bundesrepublik Deutschland ansässige Anleger wurde die Verschmelzung zudem am 11. Januar 
2022 in der Börsen-Zeitung veröffentlicht. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Der Verwaltungsrat 
 
 
Dieses Dokument ist eine Übersetzung des Originaldokuments. Für den Fall von Unstimmigkeiten oder 
Mehrdeutigkeiten hinsichtlich der Auslegung der Übersetzung ist die englischsprachige Originalfassung 
ausschlaggebend, solange dies nicht gegen die örtlichen Gesetze der betreffenden Rechtsordnung 
verstößt. 


